
 
J U G E N D S P I E L B E R E C H T I G U N G S- 

 V E R T R A G 
 

 
Komplementärin: 
Golfclub Marhördt 
Managementgesellschaft mbH  
Marhördter Str. 40 
71577 Großerlach-Schönnbronn 
Geschäftsführer: Peter Noller 
Amtsgericht Schwäbisch-Hall: HRB 1605 
Steuer-Nr. 84066/03527 
 

Golfclub Marhördt 
Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG 
Marhördt 18 
74420 Oberrot-Marhördt 
Geschäftsführer: Peter Noller 
Amtsgericht Schwäbisch-Hall: HRA 1304 
Steuer-Nr. 84063/03528 

Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Waiblingen 
IBAN:DE14 6025 0010 0000 7599 97 
BIC:  SOLADES1WBN 
 
Volksbank Backnang 
IBAN: DE04 6029 1120 0111 3330 08 
BIC:  GENODES1VBK 

 
    
  

       
   

 
 

 
zwischen       und 

 
I.    Golfclub Marhördt                                      II.______________________________________ 
      Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG    Name, Vorname 
      Marhördt 18 
      74420 Oberrot      ________________________________________ 

Straße 
 

________________________________________ 
PLZ, Ort 

- nachfolgend „Betreiber“ -     - nachfolgend „Spieler/in“- 
 

1. VERTRAGSGEGENSTAND 
(1) Der Betreiber hat in Oberrot den Golfclub Marhördt bestehend aus einem 18-Loch Golfplatz, Driving-Range, Putting-Green, 
Clubhaus und Nebeneinrichtungen, errichtet. Die Golfanlage wird von dem Betreiber unterhalten und gepflegt. Der Spieler ist 
nach Maßgabe dieses Vertrages zur Nutzung der Golfanlage in der Woche von: Montag bis: Sonntag berechtigt. 
(2) Der Nutzungsvertrag für Einzelspieler gilt nur für diesen persönlich. Der Spieler/in ist nach Maßgabe dieses Vertrages zur 
Nutzung der Übungsanlagen (Driving-Range, Putting-Grün, Chipping-Grün) in der Woche von Montag – Sonntag berechtigt. 
Besondere Dienst- und Sachleistungen (z.B. Unterrichtsstunden, Gastronomie, Überlassung von Driving-Range-Bälle usw.) 
sind nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

 

2. UMFANG DER NUTZUNGSBERECHTIGUNG 
Der Spieler/in ist – neben weiteren Spielern – berechtigt, die Golfanlage und ihre Nebeneinrichtungen zum Golfspielen und den 
damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zu nutzen. Der Spieler/in wird hierbei die von dem Betreiber oder einem Dritten 
erlassenen Platz-, Nutzungs- oder Hausordnungen, die einschlägigen Regeln des Golfsports und einer etwaigen Spielordnung 
beachten und die Etikette wahren. 
 

3. SPIELRECHTSGEBÜHR 
Der Spieler/in zahlt an den Betreiber bei Vertragsschluss ein einmaliges Entgelt von _____________ Euro inkl. MwSt. Mit 
diesem Betrag werden anteilige Kosten für die Herstellung der Golfanlage abgegolten. 

 

4. JAHRES-GREENFEE 
Der Spieler/in zahlt als Nutzungsentgelt an den Betreiber bei Vertragsschluss für das Kalenderjahr 2025 eine Jahres-Greenfee, 
inkl. MwSt. von 
____________________________ plus DGV Beitrag in Höhe von 58,00 Euro 
In den Folgejahren ist die volle Jahres-Greenfee von derzeit 
____________ plus DGV Beitrag in Höhe von 58,00 Euro 
jeweils mit der Fälligkeit zum 01.01 des Kalenderjahres zu bezahlen. 
Das Jahres-Greenfee kann von dem Betreiber zum Ausgleich von Kostensteigerungen angehoben werden. Eine Anhebung 
von mehr als 5 % pro Jahr ist nur dann möglich, wenn auch die Lebenshaltungskosten (Verbraucherpreisindex für Deutschland) 
in den letzten 12 Monaten vor dem Erhöhungsverlangen um mehr als 5 % gestiegen sind. In diesem Fall ist der Betreiber 
berechtigt, die Jahresgebühr, soweit entsprechende Kostensteigerungen vorliegen, bis zur Höhe der Indexierung anzupassen. 
Bei Beitragsanpassung besteht kein Anspruch auf ein außerordentliches Kündigungsrecht auch ein Ruhen des Spielrechts ist 
nicht möglich. 

 

5. ÜBERTRAGBARKEIT 
Die Rechte und Pflichten aus diesem Spielberechtigungsvertrag können nur insgesamt auf einen Dritten übertragen werden 
(Vertragsübernahme). Die Vertragsübernahme wird nur mit schriftlicher Zustimmung des Betreibers wirksam. Die Entscheidung 
über die Zustimmung steht im freien Ermessen des Betreibers. Wird die Zustimmung erteilt, zahlt der Spieler zur Abgeltung 
des hierdurch entstehenden Verwaltungsaufwandes einen Betrag in Höhe von 250,00 Euro. 
 

 



 
 

………………………………………………………     ………………………………………………………     …………………………………………… 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten, Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten, Datum    Unterschrift Betreiber, Datum 

6. VERTRAGSDAUER 
(1) Der Spielberechtigungsvertrag beginnt am 01.01.2025 und endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 31. 
Dezember 2035. Ungeachtet der vorstehenden Regelung sind beide Parteien berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, erstmals jedoch zum 31. Dezember 2025 durch eingeschriebenen Brief zu kündigen 
oder zu passivieren. 
(2) Ist der Spielberechtigte aufgrund von in seiner Person liegenden Umständen (z. B. Krankheit, berufliche Umstände, etc.) 
an der Ausübung seines Spielrechts gehindert, so besteht die Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Beiträge dennoch 
unverändert fort. Eine außerordentliche Kündigung oder ein Ruhen des Spielrechts ist nicht möglich. 

 

7. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
(1) Dieser Vertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl unverändert. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine 
rechtswirksame Bestimmung, die dem Gewollten so nahe wie rechtlich möglich kommt. Dasselbe gilt im Falle einer Lücke. 
(2) Schadensersatzansprüche des Spieler/in aus diesem Vertrag gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragsverletzung. 
(3) Nicht unter die Haftung des Betreibers fällt die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Nutzungsberechtigten und Besucher. 
Die Benutzung sämtlicher Einrichtungen der Golfanlage erfolgt somit auf eigener Gefahr des Spielers. Der Betreiber haftet für 
keinerlei Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund. 
(4) Verstoßen der Spieler/in oder seine Mitberechtigten vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag oder gegen die Club-, Spiel-, Platz- und Hausordnung, kann der Betreiber den Vertrag fristlos kündigen 

 

8. DATENSCHUTZ 
Das Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Golflclub Marhördt  wurde dem Spieler/in ausgehändigt 
und er/sie erkennt dieses an. 
 

9. SCHLUSSKLAUSEL 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt das die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht. Die ungültige Regelung ist so zu ergänzen oder umzudeuten, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird. 

 

10. PERSÖNLICHE DATEN 
 

Geburtsdatum: _________________________________  Beruf: _________________________________________ 
 

Telefon privat:  _________________________________  Position: _______________________________________ 
 

Mobil privat: ___________________________________  Telefon geschäft.: ________________________________ 
 

E-Mail: _______________________________________  E-Mail: ________________________________________ 
 

HCP: ________________________________________  Firma: _________________________________________ 
 
Vorheriger Golfclub: ____________________________ 
 
Familienzugehörigkeit: __________________________ 

 

11. EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
Ich ermächtige hiermit ab sofort den Golfclub Marhördt mbH & Co. KG bei Fälligkeit die Jahresspielgebühr, die Verbandsgebühr 
des DGV & LGV und evtl. Box-Mieten von folgendem Konto abbuchen zu lassen: 
 
Vorname (Kontoinhaber): _________________________  BIC: __________________________________________ 

 
Nachname (Kontoinhaber): _______________________  IBAN: _________________________________________ 

 
Bank:  ________________________________________  Unterschrift (Kontoinhaber): ________________________ 

 

12. NEWSLETTER 
Der/ Die Spieler/in erklärt sich einverstanden den Newsletter monatlich zu erhalten, um so über Aktuelles informiert zu werden. 

13. MINDERJÄHRIGE MITGLIEDER 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n 
bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres 
Kindes gegenüber dem Verein. 


